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Havarieplan 
(Unfallmeldeplan Anschlussbahn) 

 
 
Unfallmeldestelle der Anschlussbahn:  Hafenmeister   Tel.: (03375) 67 11 13 
DB Schenker Rail - Unfallmeldestelle    Tel.: (030) 297 10 93 
Bundesgrenzschutz  Tel.: (030) 297 20 429 
örtlich zuständiger Fahrdienstleiter     Tel.: (030) 297 40 612  
Transportmanagement Ost Koordinator Notfallapparat  Tel.: (030) 297 41 805 
Leiter der Unfallstelle: 
- Unfall mit Eigenfahrzeug und Eigenpersonal - Anschlussbahnleiter oder Vertreter 
 
- Unfall mit Fremdfahrzeug und Fremdpersonal - ... 
 
 
Bei allen Ereignissen ist, soweit erforderlich, in der angegebenen Reihenfolge folgendes zu tun: 
 
 
Lfd.Nr. Maßnahmen      zu erledigen durch: 
 
 

A - Sofortmaßnahmen  
 
 
1.  Schutz der Unfallstelle veranlassen,    Rangierleiter,  

falls erforderlich Unfallruf bzw. Gefahrensignal   Triebfahr-  
  geben, außerdem Gleis bzw. Gleise sperren  zeugführer 

Leiter der Unfallstelle informieren 
 

 
2.  Bergung Verunglückter veranlassen (vorgefundene  Rangierleiter, 

Lage örtlich kennzeichnen)     Triebfahr- 
          zeugführer  
 
3.  Beseitigen von Gefahrenstellen veranlassen   Leiter der   

 (z. B. Aus- oder Umschalten von Starkstrom,   Unfallstelle 
Gas, Wasser- und Dampfleitungen, Schließen von  
Brandtüren  

 
 
4.  Aufbewahrungsort für Handfeuerlöschgeräte, Ret-  Hafenmeister 

tungskästen, Krankentragen, Decken, Arbeitsgeräte 
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B - Eilige Meldungen  

 
5.  Unfallmeldestelle: (03375) 67 11 13   
  
6.   Hafen- und Eisenbahnbetriebsleiter Werner, Frank          

Fr.-Engels-Straße 22, 15758 Zernsdorf  
privat    - (03375) 20 13 35                   

  dienstl.  - (03375) 67 11 90 oder (0177) 21 31 203  
 
7.  Geschäftsführer Schuster, Reinhard  

dienstlich  -  (0177) 21 31 201 
  dienstlich  -  (03375) 67 11 20          

   
8.  Erforderliche Rettungs- und Arbeitskräfte,  

Geräte und Hilfsmittel an der Unfallstelle nutzen.   
 
 
 
   C -Herbeirufen von Hilfe  
 
9.  Krankenhaus     Telefon: 288-0    

Rettungsleitstelle Telefon: 0355 / 632 0 
   Feuerwehr                Telefon: 112   

   Polizei                             Telefon: 110 oder (03375) 270 - 0   
 
 
 

D - Verständigung des Bedienungs-  
und Anschlussbahnhofes 

   
10.  Bei Ereignissen mit DB-Fahrzeugen,     Leiter  
  Meldung innerhalb von  30 min. an  örtlich zuständigen   Unfall- 
  Fahrdienstleiter (030) 297 40 612 und Transportmann.   stelle 
  Ost Koordinator Notfallapp.(030) 297 41 805 bzw. 
 Unfallstelle        Hafen- 

mit folgenden Angaben: Zeit und Ort, bei     meister 
höhengleicher Kreuzung ist die Art der Sicherung,  
betroffene Rabt., Hergang und mutmaßliche Ursache,  
Folgen, Tote, Verletzte, Sachschaden,  
unbefahrbare Gleise, Anzahl der entgleisten oder  
beschädigten Fahrzeuge und ob Hilfszug oder  
Dienststellen der DB (SFm, Bzw, Ra, Bw,  
Wa u. a.) für die Hilfsleistung erforderlich sind. 
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   E - Andere  eilige Meldungen 
  
11. Folgende Ereignisse: Leiter  der Unfallstelle 

 
 Tod eines oder mehrerer Menschen     

 
 erhebliche Gesundheitsschädigungen einer oder  
   mehrerer Menschen  
 
 Massenunfall  
 
 erhebliche Gefahr für das Lebens oder erhebliche  
   Gefahr für die Gesundheit von Menschen  

 
 Brand oder Explosion  

 
 unmittelbarer Brand 

 
 oder Explosionsgefahr  

 
 bedeutender wirtschaftlicher Schaden  
 
sind zu melden an: 

    
Berufsgenossenschaft  (030) 85 301 -0 
 
Eisenbahnbundesamt  (030) 77 007 - 0 

   
  über Polizei ((03375) 270 – 0 ist die Staatsanwaltschaft anzufordern 
 
 
12.  Havarien von Kesselwagen oder Behältern, bei denen     Leiter der  

durch das Auslaufen des Inhalts die Gefahr einer            Unfallstelle 
Verseuchung des  Grundwassers besteht, meldet an:  
 
- Wasserschutzpolizei  (0355) 49 37 26 04 
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Zugangsberechtigte 

 

 

Der Zugang zur Eisenbahninfrastruktur ergibt sich aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 - 4 und § 14 Abs. 3  

Nr. 1 - 4 AEG. Zugangsberechtigt sind im Einzelnen: 

 

A. Eisenbahnunternehmen 

 
1. inländische EVU 

2. internationale Gruppierungen1 

3. ausländische Eisenbahnen und Eisenbahnverkehrsunternehmen 

a) EVU mit Sitz in einem Mitgliedstaat2 

b) sonstige ausländische Eisenbahnen und EVU 

aa) Zulassung des EVU in einem anderen Mitgliedstaat3 

bb) Vorliegen einer zwischenstaatlichen Vereinbarung 

 

B. Inländische Frachtunternehmen4 

 
C. Aufgabenträger und Behörden 

 
1. Eisenbahnbundesamt 

2. Landesamt für Bauen und Verkehr des Landes Brandenburg  

 

 

                                                 
1 Internationale Gruppierung = Verbindung von mind. zwei EVU mit Sitz in verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften, deren Geschäftstätigkeit darin besteht, grenzüberschreitende Eisenbahnverkehrsleistungen zwi-
schen den Mitgliedsstaaten zu erbringen. Das Zugangsrecht gilt nur für die grenzüberschreitenden Verkehre. 

2 Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich, Griechen-
land, Portugal, Spanien, Finnland, Österreich, Schweden, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern. Ausgenommen sind EVU, die ausschließlich Schienenpersonennahverkehrsleistungen an-
bieten. Der Zugang besteht zunächst für den grenzüberschreitenden kombinierten Güterverkehr, den grenzüberschreiten-
den Güterverkehr auf dem Transeuropäischen Schienengüternetz und ab 1. Januar 2007 für den gesamten Güterverkehr. 

3 EVU ist nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der EU oder des EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen) zum 
Eisenbahnverkehr zugelassen und auch ein deutsches EVU hat in dem anderen Staat ein Recht auf diskriminierungsfrei-
en Zugang.  

4 Inländisches Frachtunternehmen = Unternehmen mit Sitz im Inland, die Güter durch ein EVU befördern lassen wollen. 
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Umfang der Leistungen der Lutra GmbH 
 
 

Bereitstellung von Gleisen: 

- Zuführungsgleise (A1, A 30) 

- Bereitstellungsgleise (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A 8, A 27) 

- Ladegleise (A9, A10, A11, A21, A22, A22a, A23, A24, A25, A 26, A30, A31, A32) 

- Abstellgleis für Zugloks (A 12) 

- Tankstelle (Einrichtung für die Brennstoffaufnahme DK, zu erreichen über Gleise A26, 
A27) 

 

 

 

Bereitstellung von Dieselkraftstoff 
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§ 1 
Zweck und Geltungsbereich 

 
(1) Die Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen – Allgemeiner Teil (im folgenden 
„NBS-AT“) gewährleisten gegenüber jedem Zugangsberechtigten einheitlich den 
diskriminierungsfreien Zugang zu Serviceeinrichtungen und die diskriminierungsfreie Erbringung 
der angebotenen Leistungen. 

(2) Die NBS-AT gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen der Lutra GmbH und 
Zugangsberechtigten, die sich aus der Benutzung der Serviceeinrichtung und der Erbringung 
der angebotenen Leistungen ergibt. 

(3) Vertragliche Vereinbarungen zwischen Zugangsberechtigten und den von ihnen 
beauftragten Eisenbahnverkehrsunternehmen (im folgenden „EVU“) haben keinen Einfluss auf 
die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Zugangsberechtigten und der Lutra GmbH. 

(4) Die Bestimmungen betreffend Zugangsberechtigte und EVU gelten sinngemäß auch für 
Halter von Eisenbahnfahrzeugen, die mit diesen selbstständig am Eisenbahnbetrieb teilnehmen, 
ohne EVU zu sein. 

(5) Die NBS-AT erfassen die Nutzung der Serviceeinrichtung durch Eisenbahnfahrzeuge (Züge, 
Rangierabteilungen, Fahreinheiten usw.) 

 
 

 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 

§ 2 
Genehmigung 

 
(1) Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages weist das EVU durch Vorlage des Originals oder 
einer beglaubigten Kopie nach, dass es im Besitz folgender behördlicher Genehmigungen ist: 

 einer Genehmigung zum Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen im Sinne 
 des § 6 Abs. 3 Nr. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (im folgenden „AEG“) oder 

 einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
 schaften oder eines Mitgliedstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den 
 Europäischen Wirtschaftsraum erteilten Genehmigung für das Erbringen von Ei-
 senbahnverkehrsleistungen. 

(2) Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages weist der Halter von Eisenbahnfahrzeugen für die 
selbstständige Teilnahme am Eisenbahnbetrieb durch Vorlage des Originals oder einer 
beglaubigten Kopie nach, dass er im Besitz folgender behördlicher Genehmigungen ist: 

 einer Genehmigung für die selbstständige Teilnahme am Eisenbahnbetrieb als 
 Halter von Eisenbahnfahrzeugen im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 2 AEG oder 
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 einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Gemein
 schaften oder eines Mitgliedstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den 
 Europäischen Wirtschaftsraum erteilten Genehmigung für die selbstständige Teil
 nahme am Eisenbahnbetrieb als Halter von Eisenbahnfahrzeugen. 

(3) Bei einer von einer ausländischen Behörde erteilten Genehmigung kann die Lutra GmbH die 
Vorlage einer beglaubigten Übersetzung in die deutsche Sprache verlangen. 

(4) Den Widerruf und jede Änderung der Genehmigung teilt das EVU der Lutra GmbH 
unverzüglich schriftlich mit. 
 
 

§ 3 
Haftpflichtversicherung 

 
Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages weist das EVU das Bestehen einer 
Haftpflichtversicherung im Sinne der Verordnung über die Haftpflichtversicherung der 
Eisenbahnen (Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung – EBHaftpflV) vom 21. Dezember 
1995 [Bundesgesetzblatt (im folgenden „BGBl.“) I S. 2101] nach. Änderungen zum bestehenden 
Versicherungsvertrag zeigt es der Lutra GmbH unverzüglich schriftlich an. 
 
 

§ 4  
Anforderungen an das Personal, Orts- und Streckenkenntnis 

 
(1) Das vom EVU eingesetzte Betriebspersonal muss die Anforderungen der für die jeweilige 
Serviceeinrichtung geltenden Bau- und Betriebsordnung [Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(im folgenden „EBO“)/ Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (im 
folgenden „ESBO“) bzw. Verordnung(en) über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (im 
folgenden „BOA“/ Verordnung(en) über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (im 
folgenden „EBOA“)] erfüllen und die deutsche Sprache in dem für seine jeweilige Tätigkeit 
erforderlichen Umfang in Wort und Schrift beherrschen. 

(2) Wer ein Eisenbahnfahrzeug führt, bedarf der dazu erforderlichen Erlaubnis [z. B. gemäß 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (im folgenden „VDV“) -Schrift 753]. 

(3) Die Lutra GmbH vermittelt (selbst oder durch Dritte) dem Personal des EVU vor seinem 
Einsatz die erforderliche Orts- und Streckenkenntnis (z. B. gemäß VDV-Schrift 755) und stellt 
die dafür erforderlichen Informationen zur Verfügung. Es kann hierfür ein von allen EVU 
gleichermaßen zu erhebendes Entgelt festsetzen. Ist das EVU hierzu in der Lage, kann es 
seinem Personal die erforderliche Streckenkenntnis auch selbst vermitteln. 
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§ 5 
Anforderungen an die Fahrzeuge 

 
(1) Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge müssen nach Bauweise, Ausrüstung und 
Instandhaltung den Bestimmungen der für die jeweilige Serviceeinrichtung geltenden Bau- und 
Betriebsordnung (EBO/ESBO bzw. BOA/EBOA) entsprechen und von der zuständigen Behörde 
abgenommen sein oder über eine Inbetriebnahmegenehmigung im Sinne des § 4 
Konventioneller-Verkehr-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung (im folgenden „KonVEIV“) 
verfügen. Hiervon kann im Falle der beabsichtigten Nutzung von Wartungseinrichtungen und 
anderen technischen Einrichtungen abgewichen werden, wenn der betriebssichere Einsatz des 
Fahrzeugs auf andere Weise gewährleistet ist. 

(2) Die Ausrüstung der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge muss mit den Steuerungs-, 
Sicherungs- und Kommunikationssystemen der benutzten Schienenwege kompatibel sein. 

(3) Das EVU weist das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 6 Abs. 1 und Abs. 2 auf 
Verlangen der Lutra GmbH nach. 
 
 
 

§ 6 
Sicherheitsleistung 

 
(1) Die Lutra GmbH macht die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur von der Leistung einer 
angemessenen Sicherheit abhängig, wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Zugangsberechtigten bestehen. 

(2) Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Zugangsberechtigten können insbesondere bestehen 

 bei länger als einen Monat dauerndem Zahlungsverzug mit einem vollen Rech-
 nungsbetrag bzw. mit einer vollen monatlich zu entrichtenden Zahlung, 

 bei Zahlungsrückständen in Höhe eines in den vergangenen drei Monaten durch
 schnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes oder 

 bei Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens. 

(3) Angemessen sind monatliche Sicherheitsleistungen in Höhe eines in den kommenden drei 
Monaten durchschnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes. Lässt sich ein für die kommenden 
drei Monate durchschnittlich zu entrichtendes Monatsentgelt nicht ermitteln, ist auf die Höhe des 
in den vergangenen drei Monaten zu entrichtenden durchschnittlichen Monatsentgeltes 
abzustellen. 

(4) Die Sicherheitsleistung kann gemäß § 232 BGB oder durch Bankbürgschaft 
(selbstschuldnerisch, auf erstes Anfordern und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage) 
erbracht werden. 

(5) Der Zugangsberechtigte kann die Sicherheitsleistung durch monatliche Vorauszahlung des 
zu entrichtenden Entgeltes abwenden. 
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 Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 
 

§ 7 
Allgemeines 

 
(1) Die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur ist nur im Rahmen und nach Maßgabe der 
vertraglichen Vereinbarungen zulässig. 

(2) Für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur gelten ergänzend zu den gesetzlichen 
Bestimmungen die Betriebsvorschriften der Lutra GmbH, insbesondere die 
Bedienungsanweisung. Einschlägige Betriebsvorschriften sowie weitere notwendige Unterlagen 
(z. B. Fahrplanunterlagen, Bahnhofsfahrordnungen, Lage- und Abstellpläne) stellt die Lutra 
GmbH dem EVU gegen Empfangsbestätigung zur Verfügung. Es kann dabei nur insoweit 
gesonderten Ersatz seiner Kosten verlangen, als die Leistungen nicht Teil der Pflichtleistungen 
der Lutra GmbH sind. 

(3) Die konkrete Benutzung der Eisenbahninfrastruktur richtet sich nach den von der Lutra 
GmbH auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mündlich erteilten betrieblichen 
Weisungen bzw. erstellten Unterlagen, die dem EVU übergeben worden sind. 

 
 

§ 8 
Grundsätze des Koordinierungsverfahrens 

 

Liegen Anträge über zeitgleiche, miteinander nicht zu vereinbarende Nutzungen vor, kann die 
Lutra GmbH im Rahmen des § 10 Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung (im folgenden 
„EIBV“) mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung wie folgt vorgehen: 

a) Die Lutra GmbH nimmt Verhandlungen mit allen von einem Konflikt 
betroffenen Zugangsberechtigten zugleich auf. Alle Betroffenen sind mit gleichem 
Informationsstand an den Verhandlungen zu beteiligen. 

b) Die Lutra GmbH kann abweichend von Buchstabe a einzelnen von einem 
Konflikt betroffenen Zugangsberechtigten Nutzungen anbieten, die von den beantragten 
Nutzungen abweichen. Es muss Verhandlungen mit allen von einem Konflikt 
betroffenen Zugangsberechtigten aufnehmen, wenn bilaterale Verhandlungen nicht zum 
Erfolg geführt haben. 
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Nutzungsentgelt 
 

§ 9 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Grundlage der Bemessung des Entgeltes für die Benutzung der Serviceeinrichtung und die 
Erbringung von Leistungen sind die Entgeltgrundsätze der Lutra GmbH. 

(2) Für entgegen vertraglichen Vereinbarungen nicht benutzte Eisenbahninfrastruktur oder nicht 
in Anspruch genommene Leistungen kann die Lutra GmbH ein Entgelt bis zur Höhe des 
Regelentgeltes verlangen. 
 
 

§ 10 
Ausgleich ungerechtfertigter Entgeltnachlässe und Aufschläge 

 
Nach den Entgeltgrundsätzen der Lutra GmbH eingeräumte Entgeltnachlässe hat der 
Zugangsberechtigte auszugleichen, wenn und soweit die Voraussetzungen für ihre Gewährung 
nicht erfüllt werden. Dies gilt entsprechend für den Ausgleich von Aufschlägen durch die Lutra 
GmbH. 
 
 

§ 11 
Umsatzsteuer 

 
Die vom Zugangsberechtigten nach den Entgeltgrundsätzen der Lutra GmbH zu entrichtenden 
Entgelte werden zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe 
berechnet. 
 

 
§ 12 

Zahlungsweise 
 
Das zu entrichtende Entgelt hat der Zugangsberechtigte auf seine Kosten grundsätzlich binnen 
14 Tagen nach Rechnungsstellung auf ein von der Lutra GmbH zu bestimmendes Konto zu 
überweisen. 
 
 

§ 13 
Aufrechnungsbefugnis 

 
Der Vertragspartner der Lutra GmbH kann gegen Forderungen der Lutra GmbH nur aufrechnen, 
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
 
 
 



 
 

ANLAGE 5 (Stand 15.12.2013) 
 

Seite 7 von 13 
 
 

 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
 

§ 14 
Grundsätze 

 
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die den 
Besonderheiten bei der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur Rechnung trägt und negative 
Auswirkungen auf die andere Vertragspartei so gering wie möglich hält. 

(2) Zur Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz bei der Benutzung der 
Eisenbahninfrastruktur übermitteln sich die Vertragsparteien gegenseitig und unverzüglich alle 
notwendigen Informationen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf gefährliche Ereignisse. 

(3) Die Vertragsparteien benennen im Vertrag eine oder mehrere Person(en) bzw. Stelle(n), die 
befugt und in der Lage ist (sind), binnen kürzester Zeit betriebliche Entscheidungen in deren 
Namen zu treffen. 

 
 

§ 15 
Information zu den vereinbarten Nutzungen / Zugfahrten 

 
(1) Die Lutra GmbH stellt sicher, dass der Vertragspartner zumindest über folgende 
Umstände rechtzeitig informiert ist bzw. unverzüglich informiert wird: 

a) den Zustand der benutzten Eisenbahninfrastruktur, insbesondere Änderungen, die den 
Fahrweg betreffen und die sich auf den Zugverkehr des EVU beziehen (z. B. Bauarbeiten, 
vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkungen, Signaländerungen, Änderungen der 
technischen oder betrieblichen Eigenschaften des Fahrwegs), 

b) Unregelmäßigkeiten während der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, soweit sie für 
weitere Dispositionen des Zugangsberechtigten von Bedeutung sein können. 

c) die Position des Zuges (nur auf Anfrage) 

 

(2) Das EVU stellt sicher, dass die Lutra GmbH zumindest über folgende Umstände rechtzeitig 
informiert ist bzw. unverzüglich informiert wird: 

a) die Zusammensetzung des Zuges (Länge, Zugmasse, Veränderungen gegenüber der 
beantragten Nutzung), 

b) etwaige Besonderheiten (z. B. Beförderung gefährlicher Güter gemäß 
Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (im folgenden „GGVSE“)/ Ordnung für die 
internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (im folgenden „RID“) und deren 
Position im Zugverband, Lademaßüberschreitungen), 

c) Unregelmäßigkeiten während der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere 
verspätungsrelevante Faktoren (z. B. eingeschränktes Bremsvermögen, Ausfall von 
Triebfahrzeugen). 
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§ 16 
Störungen in der Betriebsabwicklung 

 
(1) Über besondere Vorkommnisse, namentlich über Abweichungen von den vereinbarten 
Nutzungen sowie über sonstige Unregelmäßigkeiten (Störungen in der Betriebsabwicklung) 
informieren sich die Lutra GmbH und das EVU gegenseitig und unverzüglich. Die Lutra GmbH 
unterrichtet das EVU umgehend über sich ergebende betriebliche Auswirkungen auf dessen 
Nutzungsmöglichkeiten. 

(2) Die Vertragsparteien bemühen sich unverzüglich um die Beseitigung der Störung. 

(3) Zur Beseitigung der Störung wendet die Lutra GmbH die Regelungen an, die bei ihm für die 
betriebliche Verkehrssteuerung bei Störungen gelten. Soweit es sich hierbei um interne 
Regelwerke handelt, werden diese dem EVU auf Verlangen gegen Kostenerstattung zugänglich 
gemacht. 

(4) Zur Beseitigung der Störung kann die Lutra GmbH innerhalb der Serviceeinrichtung 
insbesondere die Benutzung einer anderen als der vereinbarten Eisenbahninfrastruktur 
vorsehen. Bei Störungen soll Nutzungen in entsprechender Anwendung der gesetzlichen 
Maßgaben für die Konfliktbewältigung (§ 10 Abs. 6 EIBV) Vorrang eingeräumt werden. 

(5) Das EVU hat Störungen in der Betriebsabwicklung, die seinem Verantwortungsbereich 
zuzurechnen sind (z. B. Ausfall von Eisenbahnfahrzeugen), unverzüglich zu beseitigen. Es hat 
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die benutzte Serviceeinrichtung nicht über das 
vertraglich vereinbarte Maß hinaus in Anspruch genommen wird (z. B. durch liegen gebliebene 
Züge). In jedem Falle ist auch die Lutra GmbH jederzeit berechtigt, die Störung in der 
Betriebsabwicklung auf Kosten des Verursachers zu beseitigen (z.B. durch Abschleppen liegen 
gebliebener Züge). 

(6) Die Lutra GmbH hat Störungen in der Betriebsabwicklung, die ihrem Verantwortungsbereich 
zuzurechnen sind (z. B. Ausfall von Steuerungs-, Sicherungs- und Kommunikationssystemen, 
Weichenstörungen), unverzüglich zu beseitigen. 
 
 

§ 17 
Prüfungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis 

 
Die Lutra GmbH hat auf seinem Betriebsgelände das Recht, sich jederzeit davon zu 
überzeugen, dass das EVU seinen vertraglichen Pflichten nachkommt. Soweit es zur 
Gewährleistung eines sicheren und ordnungsgemäßen Betriebes notwendig ist, können dazu 
legitimierte Personale der Lutra GmbH  Fahrzeuge, Anlagen und Einrichtungen des EVU 
betreten und dem Personal des EVU Weisungen erteilen. Das Personal des EVU hat den 
Weisungen Folge zu leisten. 
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§ 18 
Mitfahrt im Führerraum 

 
(1) Die Lutra GmbH bzw. ihr dazu legitimiertes Personal dürfen, um sich vom ordnungsgemäßen 
Zustand der Eisenbahninfrastruktur überzeugen zu können, nach vorheriger Abstimmung mit 
den gemäß § 15 Abs. 3 benannten Personen bzw. Stellen in den Führerräumen der Fahrzeuge 
des EVU mitfahren. 

(2) Die Mitfahrt erfolgt unentgeltlich, sofern nicht das EVU ausdrücklich ein angemessenes 
Entgelt verlangt. 

 
 

§ 19 
Veränderungen betreffend die Eisenbahninfrastruktur 

 
Die Lutra GmbH ist berechtigt, die Eisenbahninfrastruktur sowie die technischen und 
betrieblichen Standards für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur unter angemessener 
Berücksichtigung der Belange der Zugangsberechtigten zu verändern. Über geplante 
Änderungen informiert es die Zugangsberechtigten möglichst frühzeitig, gegebenenfalls auch 
fortlaufend. Bestehende vertragliche Verpflichtungen bleiben unberührt. 
 
 

§ 20 
Instandhaltungs- und Baumaßnahmen 

 
(1) Die Lutra GmbH ist berechtigt, Instandhaltungs- und Baumaßnahmen an der 
Eisenbahninfrastruktur jederzeit durchzuführen. Es führt diese im Rahmen des wirtschaftlich 
Zumutbaren so durch, dass negative Auswirkungen auf die Betriebsabwicklung des EVU so 
gering wie möglich gehalten werden. 
 
(2) Über geplante Arbeiten, die Auswirkungen auf die Betriebsabwicklung des EVU haben 
können, informiert die Lutra GmbH das EVU unverzüglich. 
 
(3) Die Lutra GmbH kann Instandhaltungs- und Baumaßnahmen, die aus Gründen der 
Sicherheit des Betriebes keinen Aufschub dulden, jederzeit durchführen. Sie informiert das EVU 
über die Auswirkungen auf dessen Betriebsabwicklung unverzüglich (z.b. in Textform oder durch 
Veröffentlichung im Internet) 
 
 

Haftung 
 

§ 21 
Grundsatz 

 
(1) Jede Vertragspartei haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die 

Nutzungsbedingungen [AT/Besonderer Teil (im folgenden „BT“)] oder die AGB der Lutra 
GmbH keine davon abweichenden Regelungen enthalten. 
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(2) Die Lutra GmbH haftet grundsätzlich nur für unmittelbare Schäden, soweit die gesetzlichen 
Bestimmungen eine solche Beschränkung zulassen. 

(3) Die Haftung der Lutra GmbH für den Ersatz von Sachschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, wenn der Lutra GmbH bzw. einem für sie handelnden Vertreter Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Lutra GmbH kann im Besonderen Teil ihrer 
Nutzungsbedingungen zur Höhe des Haftungsausschlusses oder in ihren AGB eine 
abweichende Regelung treffen. 
 
 

§ 22 
Mitverschulden 

 
§ 254 BGB und – im Rahmen seiner Voraussetzungen – § 13 Haftpflichtgesetz (im folgenden 
„HPflG“) gelten entsprechend. 
 
 

§ 23 
Haftung der Mitarbeiter 

 
Die Haftung der Mitarbeiter geht nicht weiter als die Haftung der Vertragsparteien. Die 
persönliche Haftung der Mitarbeiter gegenüber Dritten bleibt unberührt. Ein Rückgriff auf 
Mitarbeiter der jeweils haftenden Vertragspartei ist nur der Vertragspartei selbst unter 
Zugrundelegung ihrer internen Grundsätze möglich. 
 
 

§ 24  
Haftungsverteilung bei unbekanntem Schadenverursacher 

 
Kann nicht festgestellt werden, wer einen Schaden bei der Lutra GmbH oder bei Dritten 
verursacht hat, haften beide Vertragsparteien zu gleichen Teilen. Wenn weitere EVU die 
betreffenden Schienenwege mitbenutzen bzw. mitbenutzt haben, gilt folgende Regelung: 

a) Weist ein EVU nach, dass es zur Entstehung des Schadens offensichtlich nicht 
beigetragen haben kann, ist es von der Haftung frei. 

b) Im Übrigen wird der Schaden zunächst zu gleichen Teilen auf die Anzahl der insgesamt 
verbleibenden Beteiligten aufgeteilt. 

c) Der hiernach auf die EVU insgesamt entfallende Anteil wird unter diesen sodann in dem 
Verhältnis aufgeteilt, welches sich aus dem Umfang der tatsächlichen Nutzung der 
Schienenwege in den letzten drei Monaten vor Schadenseintritt ergibt. 
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§ 25 
Abweichungen von der vereinbarten Nutzung 

 
Abweichungen von der vereinbarten Nutzung aufgrund unabwendbarer Ereignisse liegen im 
Rahmen des allgemeinen Betriebsrisikos und gehen jeweils zu Lasten und Gefahr der im 
Einzelfall davon beeinträchtigten Vertragspartei, sofern zwischen den Parteien nichts anderes 
vereinbart ist. Dies gilt entsprechend bei solchen Abweichungen von der vereinbarten Nutzung, 
die auch bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht vermieden werden konnten. 
Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt. 
 
 

 Gefahren für die Umwelt 
 

§ 26 
Grundsatz 

 
Das EVU ist verpflichtet, umweltgefährdende Einwirkungen zu unterlassen. Insbesondere darf 
ein Umschlag von umweltgefährdenden Gütern und Stoffen wie auch eine Betankung von 
Fahrzeugen nur an dafür vorgesehenen geeigneten Stellen erfolgen. 
 
 

§ 27 
Umweltgefährdende Einwirkungen 

 
Kommt es zu umweltgefährdenden Immissionen im Zusammenhang mit der 
Betriebsdurchführung des EVU oder gelangen Wasser gefährdende Stoffe aus den vom EVU 
verwendeten Betriebsmitteln in das Erdreich oder bestehen Explosions-, Brand- oder sonstige 
Gefahren, hat das EVU unverzüglich die nächste besetzte Betriebsstelle der Lutra GmbH zu 
verständigen. Diese Meldung lässt die Verantwortlichkeit des EVU für die sofortige Einleitung 
von Gegen- und Rettungsmaßnahmen (z. B. Benachrichtigung der nächsten Polizeibehörde, 
Feuerwehr usw.) unberührt. Macht die Gefahrensituation gemäß Satz 1 eine Räumung von 
Betriebsanlagen der Lutra GmbH notwendig, trägt die verursachende Vertragspartei die Kosten. 

 
 

§ 28 
Bodenkontaminationen 

 
Bei Bodenkontaminationen, die durch das EVU – auch unverschuldet – verursacht worden sind, 
veranlasst die Lutra GmbH die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Die Kosten der 
Sanierung trägt das verursachende EVU. Ist ein Verursacher nicht feststellbar, bestimmt sich die 
Haftung nach § 24. 
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§ 29 
Lutra GmbH als Zustandsstörerin 

 
Ist die Lutra GmbH als Zustandsstörerin zur Beseitigung von Umweltschäden verpflichtet, die 
durch das EVU – auch unverschuldet – verursacht worden sind, trägt das EVU die der Lutra 
GmbH entstehenden Kosten. Ist ein Verursacher nicht feststellbar, bestimmt sich die Haftung 
nach § 24. 
 
 

§ 30 
Gegenseitigkeit 

 
Verwendet ein im gleichen Unternehmen oder Konzern wie der Zugangsberechtigte tätiges 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (im folgenden „EIU“) (drittes EIU) Nutzungsbedingungen, 
die ganz oder teilweise von Nutzungsbedingungen (AT/BT) der Lutra GmbH abweichen, so kann 
die Lutra GmbH, wenn ein im gleichen Unternehmen oder Konzern wie es selbst tätiger 
Zugangsberechtigter die Eisenbahninfrastruktur dieses dritten EIU nutzt, dessen 
Nutzungsbedingungen zu jedem Zeitpunkt ganz oder teilweise an die Stelle seiner eigenen 
Nutzungsbedingungen (AT/BT) setzen (z.B. in Schaden- und Haftungsfällen). 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs. Absatz 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AT Allgemeiner Teil 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BOA Verordnungen über den Bau und Betrieb von Anschluss- 
bahnen 

BT Besonderer Teil 

bzw. beziehungsweise 

e.V. Eingetragener Verein 

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

EBOA Verordnungen über den Bau und Betrieb von Anschluss- 
bahnen 

EIBV Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsordnung 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

ff. folgende 

HPflG Haftpflichtgesetz 

Nr. Nummer 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung 
gefährlicher Güter 

S. Seite 

SNB-AT Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Betreiber der 
Schienenwege – Allgemeiner Teil 

TEIV Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperatibilitätsver- 
ordnung 

usw. und so weiter 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. 

z. B. zum Beispiel 
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Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen der Lutra GmbH 
Besonderer Teil 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
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§ 5 Betriebsführung       3 

§ 6 Fertigstellung von Zügen      4 

§ 7 Ansprechpartner       4 
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§ 9 Entgelte und Entgeltgrundsätze      4 

§ 10 Stornokosten        4 

§ 11 Höhere Gewalt und Betriebsstörungen    5 

§ 12 Notfälle        5 

§ 13 Abfallentsorgung       5 

§ 14 Übertragung vertraglicher Rechte und Pflichten   5 

§ 15 Gesamtschuldnerische Haftung     6 

§ 16 Getrennte Rechnungslegung, organisatorische Trennung,  
unabhängige Entscheidung      6 

§ 17 Veröffentlichungen       6 

 
 

§ 1 
Eisenbahninfrastruktur der Lutra GmbH 

 
(1) Die Eisenbahninfrastruktur der Lutra GmbH umfasst die folgenden Bestandteile:  

- Zuführungsgleise (A1, A 30) 

- Bereitstellungsgleise (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A 8, A 25, A31, A32) 

- Ladegleise (A9, A10, A11, A21, A22, A22a, A23, A24, A27, A 26, A30, A31, A32) 

- Abstellgleis (A 12)  

- Tankstelle (Einrichtung für die Brennstoffaufnahme DK, zu erreichen über Gleise A1, A8,                   
 A25, A26, A27) 
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(2) Im Einzelnen kann die Eisenbahninfrastruktur der Lutra GmbH wie folgt genutzt werden: 
 

- Zuführungsgleise:  Verbringung der Züge, Wagen, Einzelwagen, Wagengruppen oder  
Triebfahrzeuge von und zum Hafen. 

 
- Bereitstellungsgleise: Bereitstellung von Zügen, Wagen, Einzelwagen, Wagengruppen oder  

   Triebfahrzeugen zur Vor- und Nachbereitung von Hafenprozessen. 
 

- Ladegleise:   Die Nutzung des Ladegleises dient zum Zwecke der Be- und Ent- 
    ladung von Zügen, Wagen oder Wagengruppen. Im Rahmen des La-
    devorgangs sind die notwendigen technischen Verrichtungen (z.B. 
    Kuppeln, Schlauchen und vereinfachte Bremsprobe) vorzunehmen. 

- Abstellgleis:  Das Abstellgleis dient zum vorübergehenden Parken von Wagen oder 
    Loks, soweit diese nicht unmittelbar zur Vorbereitung, Nachbereitung 
    oder Durchführung von Hafenprozessen genutzt werden. 

Die zweckentfremdete Nutzung der Eisenbahninfrastruktur ist entgeltpflichtig. 
 
 

§ 2 
Anlagennutzung 

 
(1) Die Benutzung der Anlagen der Lutra GmbH ist nur nach dem schriftlichen Abschluss eines 
Nutzungsvertrages und nach vorheriger Einweisung erlaubt. Die Gestattung zur Nutzung der 
bereitgestellten Anlagen bezieht sich grundsätzlich nur auf Mitarbeiter des Zugangsberechtig-
ten. Die Nutzung durch vom Zugangsberechtigten beauftragte Dritte ist nur nach entsprechen-
der Genehmigung durch die Lutra GmbH zulässig.  

(2) Die mit dem Zugangsberechtigten zur Nutzung vereinbarten Anlagen stehen diesem an den 
vereinbarten Arbeitstagen zu den vereinbarten Nutzungszeiten zur Verfügung.  

(3) Vor der Benutzung der Infrastruktur hat sich der Zugangsberechtigte schriftlich anzumelden 
(regelmäßig mind. 5 Werktage im Voraus, es sei denn die Parteien vereinbaren etwas anderes). 
Aus der Anmeldung mit der Zugliste müssen mindestens folgende Angaben hervorgehen:  

- Anzahl der Güterwagen  
- Ladungsgewicht  
- Anzahl der Achsen  
- Länge der Rangierfahrt  
- Ankunft im Hafen (Datum/Zeit)  
- Abfahrt aus dem Hafen (Datum/Zeit)  
- Empfänger im Hafen  
- die Rangierfahrt durchführendes EVU  
- Kopie oder Fax der Zugliste 
- beförderte Gutart  
- NHM-Code 
- Mitteilung Gefahrgut nach GGVS 

Fehlende Angaben sind spätestens vor Nutzungsbeginn nachzureichen. 
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(4) Bevor das EVU mit der Rangierfahrt beginnt, hat der Rangierleiter/Triebfahrzeugführer zu-
sätzlich zu der jeweils gültigen Bedienungsanweisung den Beginn der Rangierfahrt anzuzeigen; 
telefonisch (Telefon-Nr. siehe Vertrag) oder ggf. persönlich. 

Folgende Angaben können bei der Anzeige verlangt werden:  

- Name des EVUs  
- Ladestelle/n im Hafen  
- Anzahl der Waggons bei Zuführung und Abholung  
- Anzahl der Achsen 
- Ladungsgewicht 
- Gutart.  

(5) Das EVU darf erst mit der Rangierfahrt beginnen, wenn es nach der Anzeige eine Zustim-
mung – die formlos erteilt wird – erhalten hat.  

(6) Der Rangierleiter/Triebfahrzeugführer hat das Ende der Rangierfahrt entsprechend obiger 
Verfahrensweise mitzuteilen.  

(7) Die zum Schutz der Mitarbeiter, Anwohner, Anlagen und Einrichtungen von der Lutra GmbH 
erlassenen Ge- und Verbote, insbesondere die Hafenordnung und die Bedienungsanweisung 
sind zu beachten. 

 
 

§ 3 
Besetzungszeiten des Hafens  

 
Der Zugang zum Hafen ist grundsätzlich täglich und durchgängig möglich.  
Der Hafen hat aber nur eine nach BimschG genehmigte Betriebsszeit von Montag bis Freitag  
außer an Feiertagen zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr , das Hafenbüro ist grundsätzlich jedoch 
nur Montag bis Freitag von 6:00 bis 15:00 Uhr besetzt. Außerhalb der Besetzungszeiten bedarf 
der Zugang einer gesonderten Vereinbarung. 

 
 

§ 4 
Antrag  und Verfahren 

 
(1) Der Antrag auf Benutzung ist rechtzeitig durch das EVU oder sonstige Zugangsberechtigte 
bei der Lutra GmbH, Hafenstraße 18, 15711 Königs Wusterhausen zu stellen.  

(2) Die Anträge werden nach der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Entsprechend der Rei-
henfolge des Eingangs der Anträge werden die Kapazitäten vergeben. Im Übrigen gilt folgende 
Vorrangregel: Regelzüge mit festen Jahresfahrplantrassen haben Vorrang bei der Einfahrt bzw. 
Ausfahrt zur oder von der WÜST Hafen KW gegenüber Gelegenheitsverkehren mit Sonderfahr-
plan. 

(3) Anträgen wird nur entsprochen, soweit Kapazitäten vorhanden sind und nur soweit die Zu-
gangsberechtigten die Serviceeinrichtung Hafen nutzen wollen.  

(4) Mit allen Zugangsberechtigten, deren Antrag entsprochen wurde, werden Nutzungsverträge 
abgeschlossen.  
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(5) Mit EVU’s werden zusätzlich Bedienungsanweisungen abgeschlossen. Diese enthalten die 
örtlichen Besonderheiten des Hafens und sind die Grundlage für die Ordnung und Sicherheit in 
den Häfen.  

(6) Eine Einweisung erfolgt vor Ort. Bei Streckenunkenntnis der Eisenbahninfrastruktur in der 
Serviceeinrichtung wird gegen Entgelt ein Lotse gestellt.  

 
 

§ 5 
Betriebsführung 

 
(1) Der Gleisanschluss zweigt in km 57,870 vom Einfahrabschnitt des Bahnhofs Königs 
Wusterhausen mit der Weiche 53 (Anschlussweiche – alt W7) ab. Die Anschlussgrenze bildet 
der in Richtung des Infrastrukturanschlusses liegende Schienenstoß am Ende der Weiche 53 in 
Richtung Gleisanschluss. Das Schild mit der Aufschrift „Grenze der Anschlussbahn“ steht in 
Richtung Gleisanschluss hinter dem Standort der Sperrsignale 30X bzw. 31X. Die Weiche 53 
steht im Eigentum des Anschließers. Der Einfahrabschnitt [Strecke Grunow (Niederlausitz) – 
Königs Wusterhausen] ist durch entsprechende Stellung der Gleissperre 52 gegenüber der An-
schlussbahn gesichert. Hinter der Anschlussweiche teilt sich der Gleisanschluss mit der Weiche 
51 (alt 100/1) in den Nord- und Südhafen.  

(2) Die Anschlussbahn verfügt über eine eigene Betriebsführung mit Trieb- und Zweiwegefahr-
zeugen sowie zwei Seilrangieranlagen. 

(3) Die Zugangsberechtigten haben die Anweisungen des Rangiertriebfahrzeugführers des Ei-
senbahnverkehrsunternehmens Lutra GmbH jederzeit zu befolgen. 
 
 

§ 6 
Fertigstellung von Zügen 

 
Spätestens zwei Stunden nach der Fertigstellung von Zügen und erfolgter Be- bzw. Entlade-
meldung haben die Zugangsberechtigten aus dem Hafen Königs Wusterhausen auszufahren. 

 
 

§ 7 
Ansprechpartner 

 
Eine Übersicht der Ansprechpartner findet sich in der Bedienungsanweisung der Lutra GmbH. 

 
 

§ 8 
 Weitere Leistungen der Lutra GmbH 

 
(1) Das Leistungsangebot der Lutra GmbH umfasst die Bereitstellung von Dieselkraftstoff. 
Zur Nutzung diese Angebotes ist es erforderlich, einen Vertrag über Kraftstofflieferung mit der 
Abteilung Materialwirtschaft abzuschließen. 
 
(2) Die Lutra GmbH bietet als EVU Verschiebeleistungen von Ganzzügen und Wagengruppen 
vom/zum Bahnhof Königs Wusterhausen zur/von WÜST Hafen Königs Wusterhausen an. 
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Sofern nicht im jeweiligen Umschlagsvertrag enthalten, wird ebenfalls ein Umrangieren von 
Wagen und Wagengruppen innerhalb der Hafenbereiche angeboten. 
 
 

 § 9 
 Entgelte und Entgeltgrundsätze 

  
Die Anlagennutzung der Lutra GmbH ist kostenpflichtig. Die Höhe des Entgeltes ist in der Preis-
liste festgelegt. Diese kann auf Wunsch zugesandt werden. Die Preise der Entgeltlsite verste-
hen sich rein netto zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer, die in Rechnungen 
gesondert ausgewiesen wird. 
 
Grundsätzlich erfolgt eine Berechnung je Wagen bzw. Lok, jeweils pro angefangene Stunde. 
Dabei unterscheidet die Lutra GmbH  nach Gleiskategorien gemäß § 1. 
 
Abschläge werden an Sonn- und Feiertagen in Höhe von 50 % auf den Preislistenpreis gewährt. 
 
Ziel der in der Preisliste ausgewiesene Preise ist die Nutzung der Infrastruktur zum Zwecke des 
Umschlages, langfristige Aufenthalte von Wagen und Loks sollen hiermit vermieden werden, um 
den Betriebsablauf im Hafen Königs Wusterhausen zu gewährleisten. 
 
 

§ 10 
Stornokosten 

 
Für angemeldete und nicht in Anspruch genommene Leistungen werden Stornokosten in Höhe 
von 50 % des regulären Entgelts zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer in Rechnung 
gestellt. Stornokosten für externe Dienstleistungen werden gemäß Aufwand weiterbelastet. Die 
Lutra GmbH behält sich vor im Rahmen einzelner Nutzungsverträge andere Stornoregelungen 
zu vereinbaren. 

 
 

§ 11 
Höhere Gewalt und Betriebsstörungen 

 
(1) In Fällen höherer Gewalt oder unerwartet eintretender Betriebsstörungen, welche die Lutra 
GmbH daran hindern, die vertraglichen Leistungen vorzuhalten oder auszuführen, ist die Lutra 
GmbH für die Dauer dieser Ereignisse von ihren vertraglichen Leistungsverpflichtungen befreit.  

(2) Darüber hinaus ist die Lutra GmbH für den Fall, dass Sie länger als 5 Tage aufgrund höhe-
rer Gewalt  oder einer Betriebsstörung an Ihrer Leistungserbringung gehindert sein sollte, be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Bis zum Rücktritt durch die Lutra GmbH erbrachte Leistungen sind zu vergüten. 
 

  
 § 12 

 Notfälle 
 

(1) In einem Notfall ist der Zugangsberechtigte verpflichtet, die Notfallstelle zu sichern, Verletzte 
zu bergen, Hilfe zu rufen und den Notfall zu melden. 
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(2) Die Lutra GmbH hält im Übrigen in ihrer Dienstordnung ein umfassendes Notfallmanage-
ment vorrätig. 

  
 

 § 13 
 Abfallentsorgung 

 
(1) Soweit auf Seiten des Zugangsberechtigten im Rahmen der Nutzung der Einrichtungen der 
Lutra GmbH Abfälle und sonstige Reste entstehen, verwertet oder beseitigt der Zugangsberech-
tigte diese Abfälle und sonstigen Reste – vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung 
– auf eigene Kosten gemäß den Vorschriften des Abfallrechtes. 

(2) Die Verwertung oder Beseitigung der Abfälle und sonstigen Reste kann – nach vorheriger, 
schriftlicher Vereinbarung – auch gegen Entgelt von der Lutra GmbH durchgeführt werden. 

(3) Für den Fall, dass der Zugangsberechtigte seiner Beseitigungs- oder  Verwertungspflicht im 
obigen Sinne nicht nachkommt und keine diesbezügliche Beauftragung der Lutra GmbH vor-
liegt, behält sich die Lutra GmbH das Recht vor, diese Arbeiten für den Zugangsberechtigten 
durchzuführen. Die entstehenden Kosten werden mit einem Zuschlag von 100 % dem Zu-
gangsberechtigten in Rechnung gestellt. 
 
 

 § 14 
 Übertragung vertraglicher Rechte und Pflichten 

 
Zugangsberechtigte können die Rechte und Pflichten aus Verträgen nur nach vorheriger schrift-
licher Einverständniserklärung der Lutra GmbH auf einen Dritten übertragen.  
 
 

 § 15 
 Gesamtschuldnerische Haftung 

 
Sind aus diesem Vertrag mehrere berechtigt oder verpflichtet, so haften sie als Gesamtschuld-
ner. 
 
 

 § 16 
 Getrennte Rechnungslegung, organisatorische Trennung, unabhängige Entscheidung 

 
Die Lutra GmbH ist mit Bescheid vom 8. Juni 2006 vom Landesamt für Bauen und Verkehr des 
Landes Brandenburg von den Erfordernissen aus §§ 9, 9a AEG befreit worden. Die Befreiung 
ist bis zum 31. Dezember 2016 gültig. 

  
  17 

Veröffentlichungen 
 

Die Nutzungsbedingungen der Lutra GmbH werden im Internet veröffentlicht. Sie können unter 
der Adresse www.hafenkw.de eingesehen werden. 
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